
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt 
Oberhausen

Gemäß § 11 der Satzung über das Friedhofs- und Be-
stattungswesen der Stadt Oberhausen vom 18.12.2024 
laufen die Ruhezeiten folgender Reihengräber ab: 

Alstadener Friedhof     Feld R1aKS, Nrn. 141 - 290 

Mit dem Ablauf dieser Zeit ist es notwendig, die Anlagen 
zu beseitigen, die sich auf der Erdoberfläche befinden.  

Es ist jedoch möglich, Anträge auf Übernahme von 
Grabaufbauten (z. B. Grabsteinen) zu stellen. 

Die Anträge können in der Zeit vom 17.03.2025 bis 
16.05.2025 an die SBO Servicebetriebe Oberhausen, 
Eigenbetrieb der Stadt Oberhausen (Friedhofsangele-
genheiten), gerichtet werden. 

Später eingehende Anträge finden keine Berücksichti-
gung mehr.  

Oberhausen, 18.02.2025 

Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 

Jehn 

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt 
Oberhausen 

Gemäß § 11 der Satzung über das Friedhofs- und Be-
stattungswesen der Stadt Oberhausen vom 18.12.2024 
laufen die Ruhezeiten folgender Reihengräber ab: 

Westfriedhof Feld R19, Nrn. 1 - 301 

Mit dem Ablauf dieser Zeit ist es notwendig, die Anlagen 
zu beseitigen, die sich auf der Erdoberfläche befinden.  

Es ist jedoch möglich, Anträge auf Übernahme von 
Grabaufbauten (z. B. Grabsteinen) zu stellen. 

Die Anträge können in der Zeit vom 17.03.2025 bis 
16.05.2025 an die SBO Servicebetriebe Oberhausen, 
Eigenbetrieb der Stadt Oberhausen (Friedhofsangele-
genheiten), gerichtet werden. 

Später eingehende Anträge finden keine Berücksichti-
gung mehr.  

Oberhausen, 21.02.2025 

Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 

Jehn 

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt 
Oberhausen 

Gemäß § 11 der Satzung über das Friedhofs- und Be-
stattungswesen der Stadt Oberhausen vom 18.12.2024 
laufen die Ruhezeiten folgender Reihengräber ab: 

Westfriedhof Feld R72U, Nrn.   88 - 256 
Feld R72U, Nrn. 290 - 333 

Mit dem Ablauf dieser Zeit ist es notwendig, die Anlagen 
zu beseitigen, die sich auf der Erdoberfläche befinden.  

Es ist jedoch möglich, Anträge auf Übernahme von 
Grabaufbauten (z. B. Grabsteinen) zu stellen. 

Die Anträge können in der Zeit vom 17.03.2025 bis 
16.05.2025 an die SBO Servicebetriebe Oberhausen, 
Eigenbetrieb der Stadt Oberhausen (Friedhofsangele-
genheiten), gerichtet werden. 

Später eingehende Anträge finden keine Berücksichti-
gung mehr.  

Oberhausen, 21.02.2025 

Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 

Jehn 

Öffentliche Bekanntmachung der Geneh-
migung des Änderungsverfahrens 54 E 
Oberhauser Straße (ehem. Gartencenter) 
zum Gemeinsamen Flächennutzungsplan 
der Planungsgemeinschaft Städteregion 
Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsen-
kirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und 
Oberhausen 

Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der 
Stadt Essen. 

Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Her-
ne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen haben in ihren 
Sitzungen vom 23.09. bis 10.10.2024 die Änderung 54 E 
Oberhauser Straße (ehem. Gartencenter) zum Gemein-
samen Flächennutzungsplan (GFNP) beschlossen. 

Der Änderungsbereich 54 E befindet sich in Essen im 
Stadtteil Frintrop an der Stadtgrenze zu Oberhausen. Er 
umfasst die Fläche eines ehemaligen Gartencenters an 
der Oberhauser Straße und wird im Süden begrenzt 
durch die Oberhauser Straße selbst sowie die Grund-
stücksgrenze der Wohnbebauung an der Oberhauser 
Straße 150. Im Westen des Änderungsbereichs verläuft 
ein Privatweg, daran schließt sich die Wohnbebauung 
auf Oberhausener Stadtgebiet an. Im Norden liegen an-
grenzend Weideflächen, im Osten verläuft der Grünzug 
entlang des Läppkes Mühlenbachs. Das Gartencenter 
an der Oberhauser Straße wurde aus wirtschaftlichen 
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Gründen bereits 2015 aufgegeben. Das Gelände liegt 
seitdem brach. Um dem hohen Wohnbauflächenbedarf 
in Essen Rechnung zu tragen, ist auf dem baulichen vor-
genutzten Gelände die Entwicklung eines neuen Wohn-
standortes vorgesehen. 

Die oberste Landesbehörde hat die o. g. Änderung des 
Gemeinsamen Flächennutzungsplans (GFNP) gem.  
§ 203 (4) BauGB in der derzeit geltenden Fassung mit
Datum vom 4. Februar 2025 unter dem Az.
52.12.04.000001.54E genehmigt.

Alle Planunterlagen können nach Wirksamkeit der Än-
derung auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 
Planwerk - Städteregion Ruhr 2030 (staedteregion-ruhr-
2030.de) eingesehen werden und sind darüber hinaus über 
das zentrale Internetportal des Landes https://www.bauleit-
planung.nrw.de/?lang=de zugänglich. Über den Inhalt der 
Änderung wird auf Verlangen bei den einzelnen Städten 
der Planungsgemeinschaft Auskunft erteilt. 

Die Änderung zum Gemeinsamen Flächennutzungsplan 
wird mit den ortsüblichen Bekanntmachungen durch die 
Städte der Planungsgemeinschaft wirksam. 

Hinweise 

I. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf Folgendes hin-
gewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplans und des Gemein-
samen Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des
Abwägungsvorgangs,

     wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekannt-
machung der Änderung des Gemeinsamen Flächen-
nutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an 
der Ruhr oder Oberhausen unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. 

II. Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen in der geltenden Fas-
sung wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung gegen die Änderung des Gemeinsamen
Flächennutzungsplans nach Ablauf von sechs
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) die vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) die Änderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich
bekannt gemacht worden,

c) die Oberbürgermeister haben die Ratsbeschlüsse
zur Änderung des Gemeinsamen Flächennut-
zungsplans vorher beanstandet oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde Bochum, Essen, Gelsenkirchen,
Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die
den Mangel ergibt.

Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Oberhausen, 28.02.2025 

Schranz 
Oberbürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 
Bekanntmachung über den Beschluss 
einer Satzung zur Aufhebung des Bebau-
ungsplans Nr. 3, 8. Änderung, - Helmholtz-
straße/Havensteinstraße - vom 28.02.2025 

I. Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB

Der Rat der Stadt hat gemäß § 10 Abs. 1 in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 8 und § 13a Baugesetzbuch in der
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394),
und § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV.NRW.1994, S. 666), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
05.07.2024 (GV. NRW. S. 444), in seiner Sitzung am
17.02.2025 folgende Satzung beschlossen:

Satzung
zur Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 3, 8. Än-
derung, - Helmholtzstraße/Havensteinstraße -
vom 28.02.2025

§ 1 Gegenstand der Satzung

  Der vom Rat der Stadt am 11.03.1968 als Satzung 
beschlossene und am 18.11.1968 in Kraft getretene 
Bebauungsplan Nr. 3, 8. Änderung, - Helmholtzstra-
ße/Havensteinstraße - wird aufgehoben. 

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich

     Das Aufhebungsgebiet befindet sich im zentralen Be-
reich von Alt-Oberhausen und liegt westlich und öst-
lich der Havensteinstraße zwischen der Helmholtz-
straße und Marktstraße. Es umfasst in der Gemar-
kung Oberhausen, Flur 31 und 32 die Flurstücke  
Nr. 378, 383 (teilweise), 386, 390, 391, 393 - 396, 
398, 408, 409, 551, 858, 915 (teilweise), 916, 945, 
alle Flur 31, und Nr. 1047, Flur 32. 

     Die genaue Abgrenzung des Aufhebungsgebiets er-
gibt sich auch aus der als Anlage beigefügten Über-
sichtskarte. 

§ 3 Inkrafttreten

   Diese Satzung tritt mit dem Tage der Bekannt-
machung ihres Beschlusses in Kraft. 

  In gleicher Sitzung hat der Rat der Stadt die der Auf-
hebung des Bebauungsplans Nr. 3, 8. Änderung, bei-
gefügte Begründung in der Fassung vom 19.08.2024 
als Entscheidungsbegründung beschlossen. 

     Gesetzliche Grundlage ist § 9 Abs. 8 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20.12.2023 (BGBl. I, Nr. 394). 

     Die Aufhebungssatzung und der aufgehobene Be-
bauungsplan Nr. 3, 8. Änderung, - Helmholtzstraße/ 
Havensteinstraße - liegen mit der Begründung vom 
Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
an im Bereich 5-1 - Stadtplanung -, Technisches Rat-
haus Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss,  

  Zimmer Nr. A 001, während der nachstehend ge-
nannten Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht öffent-
lich aus: 

     Dienstzeiten: 

     Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr 
     Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 

 Über den Inhalt der Aufhebungssatzung und des auf-
gehobenen Bebauungsplans wird auf Verlangen Aus-
kunft erteilt. 

     Die in Kraft getretene Aufhebungssatzung und der 
aufgehobene Bebauungsplan Nr. 3, 8. Änderung, 
sind mit der Begründung gemäß § 10a Abs. 2 BauGB 
auch auf der städtischen Internetseite unter www.o-
sp.de/oberhausen/plan/rechtskraft.php und über das 
zentrale Internetportal des Landes https://www.bau-
leitplanung.nrw.de abrufbar. 

     Beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB: 

  Da der Bebauungsplan Nr. 3, 8. Änderung, im be-
schleunigten Verfahren aufgehoben wurde, wurde 
gemäß § 13a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 i. V. mit § 13  
Abs. 3 BauGB unter anderem von der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 

Amtsblatt für die Stadt Oberhausen Amtsblatt Nr. 4 vom 17. März 2025

31

https://www.o-sp.de/oberhausen/plan/rechtskraft.php
https://www.o-sp.de/oberhausen/plan/rechtskraft.php
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de


Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Infor-
mationen verfügbar sind, sowie von der zusammen-
fassenden Erklärung nach § 10a Abs.1 BauGB abge-
sehen; § 4c BauGB (Überwachung der Umweltaus-
wirkungen) ist nicht anzuwenden. Unabhängig vom 
Entfall dieser förmlichen Vorschriften wurden die 
wesentlichen Umweltbelange innerhalb des Aufhe-
bungsverfahrens berücksichtigt. 

 
II.  Bestätigungen des Oberbürgermeisters gemäß  

§ 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung 
(BekanntmVO) 

 
     1.   Der Inhalt/Wortlaut des papiergebundenen Doku-

ments der Satzung zur Aufhebung des Bebau-
ungsplans Nr. 3, 8. Änderung, - Helmholtzstraße/ 
Havensteinstraße - stimmt mit dem vom Rat der 
Stadt am 17.02.2025 gefassten Beschluss überein. 

 
     2.   Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 

und 2 der Verordnung über die öffentliche Be-
kanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Be-
kanntmachungsverordnung – BekanntmVO) vom 
26.08.1999 (GV. NRW. S. 516 / SGV. NRW. 
2023), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
05.11.2015 (GV. NRW. S. 739), verfahren. 

 
III. Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3  

i. V. mit Abs. 4 BekanntmVO 
 
     Der Beschluss des Rates der Stadt vom 17.02.2025 

über die Satzung zur Aufhebung des Bebauungs-
plans Nr. 3, 8. Änderung, - Helmholtzstraße/Haven-
steinstraße -, ausgefertigt durch den Oberbürger-
meister am 28.02.2025, wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Die Satzung zur Aufhebung des Be-
bauungsplans Nr. 3, 8. Änderung, - Helmholtzstraße/ 
Havensteinstraße - tritt gemäß § 10 Abs. 3 i. V. mit  
§ 1 Abs. 8 BauGB mit dem Tage der Bekannt-
machung ihres Beschlusses in Kraft. 

 
     Hinweise 
 
     1.   Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 

sowie Abs. 4 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I, S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. I,  
Nr. 394), über die Entschädigung von durch die 
Aufhebungssatzung eintretenden Vermögens-
nachteilen sowie über die Fälligkeit und das Er-
löschen entsprechender Entschädigungsan- 
sprüche wird hingewiesen. 

 
          Hiernach kann der Entschädigungsberechtigte 

Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 
bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des An-
spruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leis-
tung der Entschädigung schriftlich bei dem Ent-
schädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädi-
gungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die vorbezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs her-
beigeführt wird. 

 
     2.   Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes 

hingewiesen: 
 
          Unbeachtlich werden 

          1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
          2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 

BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und 
des Flächennutzungsplans und 

 
          3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 

Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
          wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-

kanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber 
der Stadt Oberhausen unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beacht-
lich sind. 

 
     3.   Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 
NRW., S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 05.07.2024 (GV. NRW.  
S. 444), können Verletzungen von Verfahrens- 
oder Formvorschriften gegen diese Satzung nach 
Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
          a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

 
          b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-

lich bekannt gemacht worden, 
 
          c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbe-

schluss vorher beanstandet oder 
 
          d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenü-

ber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Oberhausen, 28.02.2025 
 
 
Schranz 
Oberbürgermeister 
 
 
Ergänzende Informationen zur Aufhebung des Be-
bauungsplans Nr. 3, 8. Änderung, - Helmholtzstraße/ 
Havensteinstraße: 
 
Der Bebauungsplan Nr. 3, 8. Änderung, weist für seinen 
Geltungsbereich im Wesentlichen Kerngebiete i. S. v.  
§ 7 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1962 aus. In 
diesen Gebieten ist gemäß § 7 Abs. 3 BauNVO 1962 
eine allgemeine Wohnnutzung grundsätzlich gebiets-
fremd und demnach nur ausnahmsweise planungsrecht-
lich zulässig. 
 
Im Kontext der allgemeinen planerischen Bemühungen 
nutzungsgemischte Zentren zu erhalten und zu fördern, 
das Wohnen zurück in die Innenstädte zu bringen und 
Leerstände zu vermeiden sowie in Würdigung des städ-
tebaulichen Leitbildes der „Stadt der kurzen Wege“ 
erscheint eine planungsrechtliche Kerngebietsauswei-
sung im Bereich Helmholtzstraße/Havensteinstraße/ 
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Marktstraße städtebaulich langfristig nicht mehr zielfüh-
rend. Insbesondere steht eine solche Ausweisung der 
Etablierung von Wohnnutzungen in dieser zentralen 
Lage von Alt-Oberhausen grundsätzlich entgegen. Aus 
diesem Grund wird der Bebauungsplan Nr. 3, 8. Än-
derung, aufgehoben. 
 
Mit der Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 3, 8. Än-
derung, richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit 
in diesem Gebiet – insbesondere hinsichtlich der Art der 
baulichen Nutzung – nach § 34 BauGB. Aufgrund der 
tatsächlich vorhandenen Nutzungen ist voraussichtlich 
von einer Gemengelage i. S. v. § 34 Abs. 1 BauGB aus-
zugehen, in der sowohl zentrentypische Nutzungen  
(z. B. Handel, Gewerbe und Dienstleistung) als auch 
Wohnen hinsichtlich der „Art der baulichen Nutzung“ 
gleichermaßen planungsrechtlich zulässig wären. Für 
die westliche Seite der Havensteinstraße gilt im Auf-
hebungsgebiet wieder die Straßen- und Baufluchtlinie 
des Bebauungsplans Nr. 3 vom 30.06.1950. 
 
 

1. Verordnung über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen 
2025 vom 28.02.2025 
 
Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW) 
vom 16.11.2006 wird von der Stadt Oberhausen als ört-
licher Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der 
Stadt Oberhausen vom 17.02.2025 für das Gebiet der 
Stadt Oberhausen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
Verkaufsoffene Sonntage 

 
Am Sonntag, dem 06.04.2025, dürfen im Innenstadt-
bereich Alt-Oberhausen im Zusammenhang mit dem 
Frühlingsfest Verkaufsstellen im Sinne des § 3 LÖG 
NRW von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein. 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Die in § 1 getroffene Ausnahmeregelung gilt für 
Verkaufsstellen im Innenstadtbereich Alt-Oberhausen in 
den von den nachfolgenden Straßen umschlossenen 
Bereichen sowie für Verkaufsstellen, die an die genann-
ten Straßen und Plätze unmittelbar angrenzen: 
 
Elsässer Straße, Gewerkschaftsstr. 47 - 100, Goebenstr. 
15 - 113, Havensteinstr. 27 - 54, Helmholtzstr. 13 - 173, 
Hermann-Albertz-Str. 54 - 206, Langemarkstraße, 
Lothringer Str. 2 - 37, Marktstr. 24 - 197, Nohlstr. 40 - 97, 
Paul-Reusch-Str. 4 - 81, Saarstr. 36 - 89, Stöckmannstr. 
26 - 110 und Wörthstr. 3 - 19. 
 

§ 3 
Ordnungswidrigkeiten 

 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig außerhalb der in den § 1 zugelassenen Geschäfts-
zeiten Verkaufsstellen offenhält. 

 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 LÖG 

NRW mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet 
werden. 

 

§ 4 
Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

 
1. Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-

dung in Kraft.  
 
2. Diese Verordnung tritt am 31.12.2025 außer Kraft. 
 
 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird 
hiermit verkündet. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
gegen diese ordnungsbehördliche Verordnung nach Ab-
lauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Oberhausen vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.  

 
Stadt Oberhausen 
als örtliche Ordnungsbehörde 
Oberhausen, 28.02.2025 
 
 
Daniel Schranz 
Oberbürgermeister 
 
 

2. Verordnung über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen 
2025 vom 28.02.2025 
 
Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW) 
vom 16.11.2006 wird von der Stadt Oberhausen als ört-
licher Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der 
Stadt Oberhausen vom 17.02.2025 für das Gebiet der 
Stadt Oberhausen folgende Verordnung erlassen:  
 

§ 1 
Verkaufsoffener Sonntag 

 
Am Sonntag, dem 04.05.2025, dürfen in der „Neuen 
Mitte“ Oberhausen im Zusammenhang mit dem Kunst- 
und Kulturfestival Verkaufsstellen im Sinne des § 3 LÖG 
NRW von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein. 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Die in § 1 getroffene Ausnahmeregelung gilt für Verkaufs-
stellen im Einkaufszentrum Westfield Centro, Centroallee. 
 

Amtsblatt für die Stadt Oberhausen Amtsblatt Nr. 4 vom 17. März 2025

33



§ 3 
Ordnungswidrigkeiten 

 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig außerhalb der in den § 1 zugelassenen Geschäfts-
zeiten Verkaufsstellen offenhält. 

 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 LÖG 

NRW mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet 
werden. 

 
§ 4 

Inkrafttreten/Außerkrafttreten 
 
1. Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-

dung in Kraft.  
 
2. Diese Verordnung tritt am 31.12.2025 außer Kraft. 
 
 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird 
hiermit verkündet. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
gegen diese ordnungsbehördliche Verordnung nach Ab-
lauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Oberhausen vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.  

 
Stadt Oberhausen 
als örtliche Ordnungsbehörde 
Oberhausen, 28.02.2025 
 
 
Daniel Schranz 
Oberbürgermeister 
 
 

3. Verordnung über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen 
2025 vom 28.02.2025 
 
Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW) 
vom 16.11.2006 wird von der Stadt Oberhausen als ört-
licher Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der 
Stadt Oberhausen vom 17.02.2025 für das Gebiet der 
Stadt Oberhausen folgende Verordnung erlassen:  
 

§ 1 
Verkaufsoffener Sonntag 

 
Am Sonntag, dem 05.10.2025, dürfen in der „Neuen 
Mitte“ Oberhausen im Zusammenhang mit dem West-
field Centro Familienfest „Neue Mitte“ Verkaufsstellen im 

Sinne des § 3 LÖG NRW von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
geöffnet sein. 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Die in § 1 getroffene Ausnahmeregelung gilt für Verkaufs-
stellen im Einkaufszentrum Westfield Centro, Centroallee. 
 

§ 3 
Ordnungswidrigkeiten 

 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig außerhalb der in den § 1 zugelassenen Geschäfts-
zeiten Verkaufsstellen offenhält. 

 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 LÖG 

NRW mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet 
werden. 

 
§ 4 

Inkrafttreten/Außerkrafttreten 
 
1. Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-

dung in Kraft.  
 
2. Diese Verordnung tritt am 31.12.2025 außer Kraft. 
 
 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird 
hiermit verkündet. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
gegen diese ordnungsbehördliche Verordnung nach Ab-
lauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Oberhausen vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.  

 
Stadt Oberhausen 
als örtliche Ordnungsbehörde 
Oberhausen, 28.02.2025 
 
 
Daniel Schranz 
Oberbürgermeister 
 
 

5. Verordnung über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen 
2025 vom 28.02.2025 
 
Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW) 
vom 16.11.2006 wird von der Stadt Oberhausen als ört-
licher Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der 
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Stadt Oberhausen vom 17.02.2025 für das Gebiet der 
Stadt Oberhausen folgende Verordnung erlassen:  
 

§ 1 
Verkaufsoffener Sonntag 

 
Am Sonntag, dem 07.12.2025, dürfen in der „Neuen 
Mitte“ Oberhausen im Zusammenhang mit den Westfield 
Centro Weihnachtsmärkten Verkaufsstellen im Sinne des 
§ 3 LÖG NRW von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein. 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Die in § 1 getroffene Ausnahmeregelung gilt für Verkaufs-
stellen im Einkaufszentrum Westfield Centro, Centroallee. 
 

§ 3 
Ordnungswidrigkeiten 

 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig außerhalb der in den § 1 zugelassenen Geschäfts-
zeiten Verkaufsstellen offenhält. 

 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 LÖG 

NRW mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet 
werden. 

 
§ 4 

Inkrafttreten/Außerkrafttreten 
 
1. Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-

dung in Kraft.  
 
2. Diese Verordnung tritt am 31.12.2025 außer Kraft. 
 
 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird 
hiermit verkündet. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
gegen diese ordnungsbehördliche Verordnung nach Ab-
lauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Oberhausen vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.  

 
Stadt Oberhausen 
als örtliche Ordnungsbehörde 
Oberhausen, 28.02.2025 
 
 
Daniel Schranz 
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung 
Ungültigkeitserklärung von Dienstsiegeln 
 
Das kleine Dienstsiegel mit der Nummer 59 der Stadt 
Oberhausen ist abhandengekommen. Das Dienstsiegel 
wurde zum 30.11.2024 für ungültig erklärt. 
 
Beschreibung: Gummistempel rund; Durchmesser 20 mm, 

Stadtwappen mit der Umschrift: „Stadt 
Oberhausen“ und der Nummer 59 

 
Hinweise auf eine unbefugte Benutzung werden erbeten an: 
 
Stadt Oberhausen 
Fachbereich 4-1-10 
Organisation, Allgemeine Verw.-Angel. 
Schwartzstr. 72 
46045 Oberhausen 
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